
Erwerh von Todes wegen

Der iuristische Sprachgebrauch,

wenn ein Waffenbesitzer das

Zeitl iche segnet, klingt wenig

sentimental: ,,Erwerb von Todes

wegen". Der Verstorbene

hinterlässt die Erbmasse -

in der sich eine Vielzahl von

Waffen befinden kann.

Wer Erbe ist, bestimmt sich nach den
Regelungen des Bürger l ichen Gesetz-
buches,  in  denen d ie Rangfo lge der  Er-
ben nach 0rdnungen bestimmt ist:
Erben 1.  0rdnung s ind d ie Kinder ,  2.
0rdnung d ie El tern und deren Ab-
kömmlinge. Für Ehegatten gibt es eine
Sonderregelung,  d ie je  nach 0rdnung
der Erben ihm/ihr bestimmte Anteile
vom Nachlass zuspricht. lst kein ein
Erbe vorhanden, erbt der Fiskus, also
das jewei l ige Bundesland.
Eigentlich sollte jeder ein Testament
machen.  Auf  d iesem Wege kann d ie
Waffe einem bestimmten Erben zuge-
sprochen werden.  Auch das Ver-
mächtnis ist eine Möglichkeit. Hiermit
kann einer bestimmten Person ein
Nachlassgegenstand,  a lso h ier  d ie
Waffe, ,,vermacht" werden. Haben die
mögl ichen Erben kein Interesse daran,
kann der interessierte Freund als Ver-
mächtnisnehmer bestimmt werden.
Einem Erben kann d ie Auf lage ge-
macht werden, die Waffe einer be-
stimmten Person zuzuwenden. Gibt es
keine Regelung und s ind mehrere Er-
ben vorhanden,  müssen d iese s ich e i -
nigen, wer die Waffe erhalten und in
Besitz nehmen soll. Diesen Erben tref-
fen die Verpfl ichtungen aus dem Waf-
fengesetz.

Berechtigter Besitz
Voraussetzung für den Anfall der Waf-
fen in die Erbmasse ist seit 2003 der
berechtigte Besitz des Verstorbenen.
Eine Legal is ierung i l legal  besessener
Waffen ist nach der neuen Rechtslage
nicht mehr möglich. Streit ig, aber zu
bejahen is t  d ie Frage,  ob der  lnhaber
einer ausländischen waffenrechtli-
chen Er laubnis auch a ls  Berecht igter
anzusehen is t .  Dies is t  zumindest  für
d ie EU-Länder anzunehmen, da der
Waffenerwerb im Großen und Ganzen
gleichen Kriterien unterliegt. ,

Antrag und Frist
Der Erbe muss innerhalb e ines Monats
nach Annahme der  Hinter lassenschaf t
die Ausstellung einer WBK beantra-
gen.  Die Annahme muss n icht  aus-
drückl ich erk lär t  werden;  es re ichen
al le  Maßnahmen aus,  d ie erkennen
lassen, dass man Erbe sein wil l, etwa
durch Stef lung e ines Erbscheinan-
trags. Wird nichts unternommen, ist
der Antrag bis zum Ablauf der Frist von
sechs Wochen für  d ie Ausschlagung
der Erbschaft zu stellen. FürVermächt-
n isnehmer und durch Auf lage Begüns-
tigte beginnt die Frist zur Antragstel-
lung mit dem Erwerb der WafJen. Wer
solche übernimmt,  muss d ies der  Be-
hörde unverzügl ich,  das heißt ,  ohne
schuldhaf tes Zögern anzeigen.  Die
Behörde kann dann d ie ihr  geeignet
erscheinenden Maßnahmen ergre i fen.
Für die Erteilung der WBK wird
grundsätzlich nur geprüft, ob der Erbe
zuverlässig und geeignet ist. Rechtlich
ungeklärt ist hierbei die Frage, ob ei-
nem minder jähr igen Erben e ine WBK
ausgestellt werden kann. Mit dem Ver-
weis auf  d ie persönl iche Eignung s ind
danach grundsätz l ich nur  Geschäf ts-
unfähige, das heißt Kinder unter sie-
ben Jahren,  a ls  persönl ich ungeeignet
anzusehen.  Da aber Umganq mi t  Waf-
fen nur  vol l jähr ige Personen haben
dürfen.  dar f  der  über  s ieben Jahre a l te
Minderjährige die Waffen nicht in Be-
s i tz  nehmen.  Gle ichwohl  wi rd ihm eine
WBK auszuste l len sein,  d ie aber  d ie
Auflage enthält, dass die Waffen erst
ab dem 18.  Lebensjahr  in  Besi tz  ge-
nommen werden dür fen.  Bis  dahin
müssen die Waffen gesetzeskonform -

etwa bei  e inem Büchsenmacher -

untergebracht werden.
Wer a ls  Erbe berei ts  lnhaber e iner
waffenrechtlichen Erlaubnis ist, hat es
einfach. Er kann die geerbten Waffen
ohne wei teres übernehmen und in e ine
WBK eintragen lassen. Hierbei kommt
es nicht auf die Art der waffenrecht-
l ichen Er laubnis an.  So kann e in Sport -
schütze Jagdwaffen erben, der Inha-
ber  e iner  Gelben WBK kann Waffen für
e ine Grüne WBK erben -  und umge-
kehrt. Bei dem Erwerb durch Erbfall gilt
übrigens das Erwerbsstreckungsgebot
nicht es müssen alle geerbten Waffen
zugle ich e ingetragen werden.

Blockierpfl icht
Wer. jedoch noch n icht  WBK-lnhaber -

also einfacher Erbe - ist. kann zwar
auch ohne Nachweis e ines Bedürfn is-
ses bei Zuverlässigkeit und Eignung
eine WBK erhal ten.  Er  muss d ie Erb-
waffen jedoch mit einem Blockiersys-
tem s ichern.  Begelungen dafür  s ind
vom Bundesminis ter ium des lnnern in
einer  , ,Technischen Richt l in ie -  Blo-
ckiersysteme für Erbwaffen" festge-
legt  worden.  Diese müssen e ine Zulas-
sung haben,  für  d ie d ie Physikal isch-
Technische Bundesanstalt zuständig
ist. Sie hat inzwischen eine Vielzahl
von Systemen geprüft und zugelassen.
Dies kann in e inem auf  dem Laufenden
gehaltenen Verzeichnis der PTB unter
der Internetadresse www.ptb.de/de/
otsl 1 | 131 l33lblockiersysliste.htm ein-
gesehen werden. Es gibt bisher Syste-
me für Langwaffen und großkalibrige
Kurzwaffen in den verschiedenen Kali-
bern der Firmen Armatix, Felix Mog-
dans und TSL System UG.
Der Erbe muss nun -  wei l  n icht  sach-
kundig - nicht etwa den Markt beob-
achten. ob für seine Waffen ein Blo-
ckiersystem zugelassen wurde; dies ist
v ie lmehr Sache der  Behördp.  l r l ,weiser
Voraussicht ,  dass so schnel l  n icht  für
alle Waffen geprüfte Blockiersysteme
vorhanden sein werden,  hat  der  Ge-
setzgeber für  d iese Fäl le  e ine Ausnah-
meregelung festgeschr ieben.  Der Ein-
bau und die Entsperrung des Systems
ist einem bestimmten qualif izierten
Personenkreis vorbehalten: Dem
,,h ier in  e ingewiesenen" lnhaber e iner
Waffenherstellun gs- oder Waffenhan-
delser laubnis.  Festgeschr ieben is t
auch,  dass der  Zei tpunkt  des Einbaus
und -  was mögl ich is t  -  e iner  eventuel -
len Entsperrung aus besonderem An-
lass schrift l ich festgehalten werden
müssen.  In e ine WBK is t  ohnehin e in-
zutragen, dass die Waffe mit einem
Blockiersystem geslchert ist. Zur Ver-
meidung von Missverständnissen: Ne-
ben der Blockiernfl icht sind die Waffen
selbstverständl ich ordnungsgemäß in
einem entsprechenden zulässigen
Waffenschra nk a ufzubewa h ren.
Al l  d ies is t  mi t  n icht  unerhebl ichen
Kosten verbunden. Wer als Erbe diese
nicht  auf  s ich nehmen wi l l .  kann d ie
Waffen auch einem Berechtigten
über lassen oder d iese unbrauchbar
machen lassen.  Für  ererbte Muni t ion
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gi l t  h ins icht l ich des WBK-lnhabers keine wei-
tere Regelung,  er  dar f  s ie a ls  Erbe behal ten.

Wer allerdings noch keine waffenrechtliche

Berechtigung hatte, ist verpfl ichtet, erla ubnis-
pfl ichtige Munition entweder unbrauchbar zu

'machen -  davon sol l te  man a ls  Nicht fach-

Wa{fenrecht

mann al lerd ings d ie F inger  lassen -  oder  s ie
einem Berechtigten zu überlassen. I

ßechtsprechang:
Wichtige Urteile für Spofrschützen

Aufbewahrung
Einen wohl eher seltenen Fall hatte das Ver-

wal tungsger icht  Köln zu entscheiden.  Die

betagte Klägerin hatte als Erbin eine Waffen-
besitzkarte über vier Langwaffen und eine

Pisto le erhal ten.  Da s ie in  der  e igenen Woh-

nung ke.ine Möglichkeit zur Aufstellung lhres

Tresors hatte, l ieß sie diesen mit den Waffen

an d ie Nordseeküste in  das Haus ihres Soh-

nes br ingen.  Die Schlüssel  zum Tresor  be-

h ie l t  a l le in s ie,  da ihr  Sohn Nichtberecht igter

war. Der Waffenbehörde missfiel dies, und

sie forderte die Klägerin mit förmlichem Be-

scheid auf ,  den Nachweis für  e ine ordnungs-
gemäße Aufbewahrung in ,, ihrem Zugriffsbe-

re ich"  zu erbr ingen.  Da es in  Nordrhein-

West fa len (wie in  e in igen anderen Ländern)
ein Widerspruchsverfahren nicht mehr gibt,

erhob d ie Kläger in mi t  der  Begründung,  d ie
Waffen seien dem Gesetz entsprechend auf-
bewahrt, hiergegen Klage^ Das Verwaltungs-
ger icht  hob den Bescheid auf  und führ te
in dem - rechtskräftigen * Urteil aus, dass es
berei ts  an e iner  gesetz l ichen Grundlage für
die Forderung fehle, die Waffen im Zugriffs-
bere ich der  Kläger in aufzubewahren,  denn
es sei nirgends normiert, dass die Waffen in
der  e igenen Wohnung oder in  deren unmit -
te lbarer  Nähe aufzubewahren seien.  Das
Ger icht  begründete,  dass Langwaffen auch

außerhalb der  e igenen Wohnung aufbe-
wahrt  werden dür fen.  lm übr igen war der

Bescheid zu unbestimmt. weil nicht deutlich
erkennbar war, was die Waffenbehörde mit

,,Zugriffsbe reich" gemeint habe.

{VG Köln, Urteil vom 9.12.2010 - 20 K577109],

Anmerkung: Mit deutlichen Worten legt das
Ger icht  dar ,  dass es für  e ine ordnungs-
gemäße Aufbewahrung auf  zwei  Dinge an-
kommt: Zum einen müssen die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sein und zum ande-
ren darf der Zugriff im Waffenschrank nur
dem WBK-lnhaber mögl ich sein.  An wel-
chem Ort hingegen der Schrank steht, spielt
keine Rolle; entscheidend insoweit ist nur,
dass es s ich um ein dauernd bewohntes
Gebäude handeln muss.  I
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